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Gemeinsame Geschäftsordnung des Kreisverbandes der Jungen Liberalen Südvorpommern (JuLis SVP) und der Liberalen Hochschulgruppe Greifswald (LHG HGW)
Präambel

Den einheitlichen Zielen gewidmet geben sich die JuLis SVP und die LHG HGW diese gemeinsame Geschäftsordnung. Sie gilt zugleich als Vereinbarung zwischen den Verbänden zur Abstimmung der gemeinsamen Tätigkeiten.

A. Allgemeines

§ Verpflichtete und Änderungsberechtigte

(1) Verpflichtet durch diese Geschäftsordnung sind die Vorstände der JuLis SVP und der LHG HGW. Für die Leitung von Mitgliederversammlungen gilt analog die Geschäftsordnung der JuLis M-V, sofern in dieser Geschäftsordnung nicht anders geregelt.

(2) Änderungsberechtigt sind nur die Vorstände der Verbände. Für eine Veränderung ist Einstimmigkeit nötig
. 

(3) Den Mitgliedern eines jeden Verbandes ist es erlaubt, über ihre jeweilige Mitgliederversammlung Anträge zur Änderung der GO einzureichen. Bei Beschluss auf der Versammlung ist der jeweilige Vorstand verpflichtet, diesen Antrag in die gemeinsame Vorstandssitzung einzubringen und auf einen Beschluss hinzuwirken.

B. Versammlungen und Treffen
§ Versammlungen und Treffen
(1) Daneben gibt es mindestens zweimal im Monat ein reguläres Treffen
. Als Einladung genügt ein formloses Schreiben in Textform. Sofern ein regelmäßiger Wochenrhythmus festgelegt ist, genügt es, eine Einladung spätestens am Sonntagabend vor dem Treffen zu versenden
. Ansonsten gilt eine Einladungsfrist von drei Tagen.
(2) Von dieser Regelung kann im Härtefall abgewichen werden
.
(3) Eine generelle Beschlussfähigkeit besteht nicht. Gefällte Beschlüsse müssen den Mitgliedern in Textform bekannt gemacht werden. Erhebt sich binnen einer Woche kein Widerspruch, so erlangt der Beschluss Gültigkeit.

(4) Mitgliederversammlungen werden je nach Satzung des jeweiligen Verbandes abgehalten.
C. Vorstandssitzungen

§ gemeinsame Vorstandssitzungen

(1) LHG HGW und JuLis SVP halten ihre Vorstandssitzungen grundsätzlich gemeinsam ab.

(2) Die Sitzungen sind mitgliederöffentlich.

(3) Die Öffentlichkeit kann stillschweigend zugelassen werden. Durch Beschluss können Öffentlichkeit und Nicht-Vorstandsmitglieder von der Sitzung ausgeschlossen werden.
§ Regelmäßigkeit

(1) Mindestens eines der monatlichen Treffen wird als Vorstandssitzung abgehalten.
§ Einladung und Tagesordnung

(1) Einladungsberechtigt sind die jeweiligen Vorsitzenden.

(2) Die Einladung erfolgt in Textform unter Angabe einer vorläufigen Tagesordnung durch die Vorsitzenden. Sofern ein regelmäßiger Wochenrhythmus festgelegt ist, genügt es, eine Einladung spätestens am Sonntagabend vor dem Treffen zu versenden. Ansonsten gilt eine Einladungsfrist von drei Tagen.

(3) Alle Mitglieder werden eingeladen.

(4) Die Tagesordnung umfasst mindestens:

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit

2. Beschluss der Tagesordnung

3. Berichte nach Aufgabenbereich 

(5) Die Tagesordnung kann nach Bedarf bis zu ihrer Abstimmung auf der Sitzung erweitert werden.
(6) Eine Vorstandssitzung ist unverzüglich einzuberufen, wenn 5 Mitglieder dies fordern. Dabei ist es irrelevant, welchem der beiden Verbände diese Mitglieder angehören. Sollten die fordernden Mitglieder nur einem Verband zugehörig sein, so wird auch nur dieser verpflichtet.

§ Sitzungsleitung

(1) Die Sitzung wird durch zumindest einen Vorsitzenden eröffnet.

(2) Abwechselnd oder nach gegenseitiger Absprache leitet einer der Vorsitzenden die Sitzung, während der andere wird. Sitzungsleitung und Protokollführung können auch in einer Person geschehen.

(3) Von dieser Regelung kann per Beschluss abgewichen werden.

§ Antragsberechtigung und -behandlung, Rederecht, GO-Antragsrecht

(1) Jedes Mitglied hat das Recht zur Vorstandssitzung Anträge zu stellen.

(2) Jedes Mitglied hat Rederecht.

(3) Jedes Vorstandsmitglied darf Anträge zur Geschäftsordnung stellen.
(4) Der Antragssteller ist mindestens zur Begründung anzuhören und hat vor der Endabstimmung das Schlusswort. Dieses Recht kann ihm nicht durch GO-Antrag entzogen werden.

§ Beschlussfassung

(1) Beschlussfähig ist die gemeinsame Vorstandssitzung, wenn beide Vorstände beschlussfähig sind. Beschlussfähig ist eine Vorstandssitzung, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde und mindestens die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes anwesend ist
.
(2) Beschlussfähig ist die Sitzung auch dann, wenn weniger als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist, es sei denn, ein Mitglied eines der Vorstände erhebt binnen einer Woche nach Sitzung Widerspruch.
§ Protokolle
(1) Es wird über jede Sitzung mindestens ein Beschlussprotokoll geführt.

(2) Dieses Protokoll geht binnen drei Tagen nach der Sitzung jedem Vorstandsmitglied zu. Von dieser Regelung kann durch Härtefall abgewichen werden.

(3) Das Protokoll wird spätestens auf der darauf folgenden Sitzung mit einfacher Mehrheit beschlossen.

§ Umlaufbeschlüsse

(1) Es besteht grundsätzlich innerhalb eines jeden Vorstandes die Möglichkeit, Beschlüsse im Umlaufverfahren via E-Mail zu beschließen. Alle Stimmberechtigten müssen ein eindeutiges Votum abgegeben haben.
(2) Erhebt sich von mindestens einem Stimmberechtigten Widerrede oder ist ein Votum nicht eindeutig, so ist der Beschluss zu verschieben und die Sache auf der nächsten Vorstandssitzung zu behandeln.
C. Transparenz

§ Öffentlichkeit der Beschlüsse
(1) Beschlüsse müssen auf der Homepage der jeweiligen Verbände mindestens eine Woche nach Beschlussfassung bekannt gegeben werden. Ausgenommen davon sind personelle Beschlüsse und Beschlüsse durch deren Veröffentlichung ein Wettbewerbsnachteil entstünde.
D. Presse

§ Presseerklärungen

(1) LHG und JuLis können unabhängig voneinander Presseerklärungen abgegeben. Dabei ist nach Möglichkeit auf eine Abgrenzung voneinander zu achten.

(2) Presseerklärungen nimmt grundsätzlich der Vorsitzende vor. Dabei steht es ihm frei einen Vertreter zu delegieren. Er muss die restlichen Mitglieder des Vorstandes über die Erklärung im Vorfeld informieren. Erhebt sich nicht binnen von 24 Stunden Widerspruch, so darf die PM veröffentlicht werden.

(3) Ausnahme hiervon sind Spontaninterviews. Hierüber muss der Vorstand jedoch unverzüglich informiert werden.

(4) Gemeinsame Presseerklärungen erfordern die Gegebenheiten des § (Presseerklärungen) Abs. 2 und 3.
E. Gültigkeit

§ Gültigkeit

(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tag ihres Beschlusses durch die Vorstände beider Verbände in Kraft.

(2) Sie bleibt bis auf Widerruf in Kraft
.

(3) Sie kann von einem Vorstand nur durch Beschluss seiner Mitgliederversammlung aufgehoben werden.

� Aufgrund der unterschiedlichen Vorstandsgrößen und um eine Benachteiligung zu verhindern.


� Anvisiert sollte der Zwei-Wochenrhythmus bleiben. Darüber hinaus sind natürlich vermehrt Treffen möglich.


� Hierunter sind auch die Treffen in der 5. Woche zu verstehen, die ebenfalls in den regelmäßigen Zwei-Wochenrhythmus fallen, der jeden Monat neu beginnt.


� Dazu zählt insbesondere Klausuren- und vorlesungsfreie Zeit


� So kann im Zweifelsfall mindestens ein Vorstand ordnungsgemäß tagen.


� Sodass nicht jeder neu gewählte Vorstand sie neu anerkennen muss.





